
VR-01-176 Gerechtigkeitslücken im Steuersystem schließen: Erbschaftsteuer,
Immobilienbesteuerung, organisierte Steuerhinterziehung wie CumCum 

Antragsteller*in: Raphael Putz (KV Esslingen)

Änderungsantrag zu VR-01

Von Zeile 176 bis 184:
Wir fordern die Abschaffung dieser Spekulationsfrist für nicht zu eigenen Wohnzwecken gehaltene
Immobilien. Gewinne aus Immobilien sollten wie andere Kapitalerträge besteuert werden – die
Ausnahmen für selbst bewohnte Immobilien wollen wir beibehalten. Dies schafft eine
Gleichbehandlung unterschiedlicher Vermögensarten, mindert spekulative Tendenzen auf dem
Immobilienmarkt und damit auch die Preisentwicklung – und schont gleichzeitig das Ziel, eine eigene
Wohnung haben zu können. Österreich hatte früher eine ähnlich spekulationsfördernde Steuerbefreiung
und hat diese im Jahr 2012 abgeschafft, um für mehr Fairness zu sorgen.

Wir fordern eine Reform der Spekulationsfrist, um exzessive Spekulationen mit Wohnraum
einzudämmen und mehr Steuergerechtigkeit herzustellen, bei gleichzeitiger Schonung privater
Eigentümer. Gewinne aus Immobilienverkäufen sollen künftig dann wie andere Kapitalerträge
besteuert werden, wenn die Immobilien nicht selbst bewohnt werden und Teil eines größeren oder
gewerblichen Immobilienbestands sind.

Private Anlegerinnen und Anleger, die in begrenztem Umfang, etwa bis zu drei Objekten, Wohnungen
oder Häuser halten, sollen weiterhin von der Steuerbefreiung profitieren. So bleibt die private
Altersvorsorge und der Aufbau von Vermögen durch Eigentum geschützt.

Diese differenzierte Regelung schafft Fairness zwischen großen Kapitalanlegern und privaten
Eigentümerinnen und Eigentümern, mindert spekulative Tendenzen auf dem Immobilienmarkt und
schützt gleichzeitig das Ziel, Eigentum zu fördern, anstatt es zu bestrafen.

Begründung

Zu Eigentum gehört auch dazu, dass das verkauft werden kann. Dafür braucht es auch ein Mindestmaß
an Anreiz. Dazu nimmt das den Leuten potenziell Rentenbaustein und Alterssicherung weg.

Ländervergleiche ergeben keinen Sinn, wenn die Regelung nur "ähnlich" war.
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